
 

Zentrale: 0761 2187-0 • www.breisgau-hochschwarzwald.de • poststelle@lkbh.de 

Secure E-Mail: epost@lkbh.de • De-Mail: poststelle@lkbh.de-mail.de 

Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau • IBAN: DE61 6805 0101 0002 1003 55 • BIC: FRSPDE66 

Postbank Karlsruhe • IBAN: DE30 6601 0075 0003 7277 58 • BIC: PBNKDEFF 

 

 

 

 

Medieninformation vom 04. November 2021 

 

 

 

Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung eines erneuten Auf-

flammens der Geflügelpest absolut notwendig 

 

Veterinäre des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald 

raten zur Sorgfalt auch bei Hobby- und Freizeithaltungen 

 

In Deutschland und Europa gab es im vergangenen Winter das 

bisher größte Ausbruchsgeschehen in Zusammenhang mit der 

Geflügelpest. Dieses ist auch über den Sommer nicht ganz zum 

Erliegen gekommen.  

 

Das Risiko eines erneuten Aufflammens der Geflügelpest in der 

Wildvogelpopulation und auch für Seucheneinträge in Geflügelbe-

stände und Vogelhaltungen ist auch für den Landkreis Breisgau-

Hochschwarzwald nach wie vor hoch. Das Veterinäramt des 

Landratsamtes appelliert deshalb eindringlich an die Einhaltung 

von Biosicherheits- und Hygienemaßnahmen, um Geflügelhaltun-

gen, auch Hobby- und Freizeithaltungen, vor einem Seuchenein-

trag zu schützen. Hierzu sind die Tierhalterinnen und Tierhalter 

nach dem Tiergesundheitsrecht verpflichtet. Folgende Biosicher-

heitsmaßnahmen sind insbesondere empfohlen:  

  

- Kein direkter oder indirekter Kontakt gehaltener Tiere mit Wild-

vögeln. 
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- Betreten der Haltungseinrichtungen nur mit stallspezifischer 

Kleidung oder Schutzkleidung einschließlich Wechsel des Schuh-

werks. 

 

- Waschen der Hände mit Wasser und Seife vor dem Betreten und 

nach dem Verlassen der Haltungseinrichtung. 

 

- Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, die mit Geflügel in 

Berührung kommen können, für Wildvögel unzugänglich aufbe-

wahren. 

 

- Füttern von Geflügel bei Auslauf- oder Freilandhaltung aus-

schließlich im Stall. 

 

- Tränken nur mit Leitungswasser. 

 

- betriebsfremde Personen und Haustiere von den Ställen fernhal-

ten. 

 

-  nur Zukauf von gesunden Tiere aus unverdächtiger Herkunft. 

  

Weitere Informationen sind unter der Telefonnummer 0761 2187-

3928 oder per E-Mail an vetamt@lkbh.de erhältlich oder finden 

sich im Internet auf der Seite des Ministeriums für Ernährung, 

Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. 


